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 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 335-XVI./2020 

Dezernat III - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik 22.10.2020 

Fachbereich Fachbereich Straßen 

Verfasser/-in Ganz, Rainer 

Telefon 076 21 4 10 3100  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Umweltausschuss und Be-
triebsausschuss Abfallwirt-
schaft Landkreis Lörrach 

öffentlich 10.11.2020 

Kreistag öffentlich 18.11.2020 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen Haushaltsjahr 2021 
 

Beschlussvorschlag  

 
  
Abweichend vom Haushaltsentwurf wird der Bereitstellung erforderlicher Haushaltsmittel in 
Höhe von 730.000 € für Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen nach dem Kreisstraßenpro-
gramm 2021 – 2025 zugestimmt. 
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Bezug zum Haushalt  

 

Teilhaushalt 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik 

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen 

Produkt(e)  Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und 
Radwegen 

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

 Eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhal-
tung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur 

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

  

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):  

 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

   730.000 € 
 

2021        

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

            

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2019 2020 2021 2022 ab 2023 

 

B
e
d

a
rf

  Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                   730.000             

 Kalk. Aufwand                                     
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                   750.000             

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2019 2020 2021 2022 ab 2023 
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 Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     
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  Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

  
Dem Kreisstraßenprogramm 2021 – 2025 hat der Kreistag im Oktober 2020 zugestimmt. Für 
das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Deckenerneuerungen geplant: 
 

Maßnahme Länge vrs. Bedarf * Erläuterung 

K6347 OD Rheinweiler rd. 1,2 km 160.000 € Maßnahme aus dem Vorpro-
gramm. Aufgrund von Kanalarbei-
ten der Gemeinde konnte Maß-
nahme 2020 nicht durchgeführt 
werden. Es handelt sich um einen 
Lückenschluss, so dass anschlie-
ßend der gesamte Streckenzug 
K6347 saniert. 

K6332 Wyhlen – Rührberg rd. 2,3 km 330.000 € Maßnahme aus dem Vorpro-
gramm. Es handelt sich um einen 
Lückenschluss, so dass anschlie-
ßend der gesamte Streckenzug 
K6332 saniert. 

K6301 OD Pfaffenberg rd. 0,3 km 60.000 € Deckenerneuerung erfolgt im 
Nachgang zu Kanalarbeiten der 
Gemeinde. Es handelt sich um 
einen Lückenschluss, so dass 
anschließend der gesamte Stre-
ckenzug bis Atzenbach saniert.  

K6325 Egringen – 
Fischingen 

rd. 1,4 km 180.000 € Festgestellter Erhaltungsbedarf 
anhand Zustandserfassung. 

 
* Beim angesetzten Mittelansatz handelt es sich um einen geschätzten Mittelbedarf anhand von 
Erfahrungswerten. Der berechnete Mittelbedarf ergibt sich aus der tatsächlich zu sanierenden 
Fläche, dem Sanierungsgutachten anhand des Schädigungsgrades (Bohrkerne, Untergrunda-
nalyse im Zusammenhang mit Entsorgung) sowie den technischen und verkehrlichen Randbe-
dingungen wie z.B. dem Aufwand für Umleitungen. Entscheidend beeinflusst jedoch der markt-
übliche Wettbewerb der Baufirmen (Grad der Auslastung, Synergieeffekte, Verfügbarkeit, Zeit-
fenster, Bauvolumen etc.) die tatsächlichen Baukosten. 
 
Sofern Deckenerneuerungen z.B. durch Bautätigkeiten Dritter oder unbeeinflussbarer äußerer 
Einflüsse wie Umleitungen oder Streckensperrungen im Haushaltsjahr 2021 nicht umsetzbar 
sind, sollen passende Erhaltungsmaßnahmen aus dem Kreisstraßenprogramm nachrücken. In 
diesem Fall erfolgt eine Mitteilung an die Gremien. Nach Freigabe der Haushaltsmittel wir die 
Maßnahme mit den Gemeinden, Verkehrsbehörde, Polizei und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange abgestimmt. 
  
 

 
  

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

Ulrich Hoehler 
Erster Landesbeamter  
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